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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1991

Norm

StGB §145 Abs1 Z1

Rechtssatz

Welche Möglichkeiten der Erpreßte nach der Vernichtung seiner wirtschaftlichen Existenz (insbesondere einen

wirtschaftlichen Neuaufbau) hat, ist für die Qualifikation nach Z 1 letzter Fall unbeachtlich.

Entscheidungstexte

12 Os 68/91
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